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Sehr geehrte/r Leserin, Leser!

Jetzt geht es um die Umsetzung: das 
Thema Klimarelevanz beschäftigt die 
gesamte (Fach-) Öffentlichkeit und hat 
große Priorität: Ob die EU- Taxonomie-
verordnung oder nationale Vorgaben – 
der Verkehr  ist  ein vielfach betroffener 
Bereich, der sich um die Reduktion von 
klimaschädlichen Auswirkungen küm-
mern muss. Der Vorstand hat schon 
im vergangenen Jahr eine Projekt-
gruppe beauftragt, sich dieser Frage in 
Zusammenhang mit der Richtliniener-
stellung zu kümmern. Die Ergebnisse 
dieses Projektes wurde im Erweiterten 
Vorstand der FSV den Arbeitsgruppen-
leitungen vorgestellt. Jetzt im Herbst 
werden wir mit der Umsetzung der 
Vorschläge beginnen. Ziel ist es, die 
Langlebigkeit von Verkehrsbauten zu 
erhöhen und natürlich Baustoffe und 
Bauweisen zu bevor- zugen, die klima-
schonend zum Einsatz kommen.
Klar ist, dass viele Faktoren außerhalb 
der FSV liegen. So führt beispielswei-
se die politische Entscheidung, mit 
welchen Höchstgeschwindigkeiten 
gefahren werden darf. Höhere Ge-
schwindigkeiten führen zu größeren 
Kurvenradien und stärkeren Eingriffen 
in die Landschaft (Tunnel, Einschnitte, 
Dämme). Die FSV kann dazu nur tech-
nische Grundlagen ausarbeiten – die 
Geschwindigkeitswahl liegt hingegen 
an den projektierten und gesetzlichen 
Vorgaben. Dennoch kann die FSV auf kli-
mafreundliche Baustoffe und Bauweisen 
mit ihrem Regelwerk Einfluss nehmen.
Wir werden daher die nächsten Monate 
nutzen, bestehende RVE klimaschonen-
der zu gestalten und bei der Neuerstel-
lung von Regelwerken die Klimarele-
vanz von Vornherein berücksichtigen.
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Lärmschutzvorrichtungen an der Bahn - Techni-
sche Anforderungen und Zulassungsverfahren
Die Geräuschentwicklung von vorbeifah-
renden Zügen ist ein komplexes Thema 
hinsichtlich Entstehung und persönlicher 
Wahrnehmung. Diese Tatsachen geben 
regelmäßigen Anlass zu hitzigen Diskussi-
onen über Art und Umfang von lärmmin-
dernden Maßnahmen, insbesondere bei 
der Errichtung von Lärmschutzwänden.
Die ÖBB-Infrastruktur AG besitzt und be-
treibt ca. 960 km Lärmschutzwände und 
ca. 65 km Lärmschutzdämme in ganz Ös-
terreich. Die ältesten dieser Anlagen wur-
den schon vor knapp 40 Jahren errichtet. 
Lärmschutzschutzwände als Teil des Bahn-
körpers, die primär der Lärmminderung 
dienen, müssen in Wirklichkeit auch einer 
sehr hohen Beanspruchung aus dem Zugs-
verkehr langfristig standhalten.
Durch sehr schnell vorbeifahrende Züge mit 
bis zu 230 km/h und durch die zunehmen-
den Zugzahlen treten stoßartige, aerody-
namische Belastungen auf die Lärmschutz-
vorrichtungen auf. Die aerodynamische 
Zugsform hat dabei auch einen wesentli-
chen Einfluss auf die Beanspruchung.
Die technischen Anforderungen an die 
Lärmschutzvorrichtungen bei der Bahn lie-
gen daher neben dem eigentlichen Lärm-
schutz auch in der Gewährleistung der 
Tragsicherheit, der Gebrauchstauglichkeit 
und in der Dauerhaftigkeit, insbesondere 
in der langfristigen Beständigkeit gegen-
über Materialermüdungen, welche  durch 
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diese stoßartigen, aerodynamischen Belas-
tungen hervorgerufen werden.
In den letzten Jahren wurden durch die 
Fachabteilung Geotechnik und Naturge-
fahrenmanagement der ÖBB-Infrastruktur 
AG an einer Lärmschutz- wand In-situ – 
Langzeitmessungen durchgeführt. Bei 
Zugsgeschwindigkeiten von bis zu 230 
km/h lagen die Ziele der Messungen ins-
besondere darin, einen Vergleich zwischen 
den normbasierten Belastungen und den 
tatsächlich auftretenden Beanspruchun-
gen aus dem Zugsverkehr zu ermitteln. Des 
Weiteren wurden Grundlagen zur Nach-
weisführung von bereits bestehenden 
Lärmschutzwänden geschaffen.
Die Messungen wurden an verschiedenen 
Materialien von Lärmschutzelementen 
durchgeführt. Zusammengefasst wurden 
folgende Ergebnisse erzielt:

1: Druck-/Sogbelastung auf Lärmschutzwände gemäß Abb. 2, RVE 04.01.01, 2022
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◼◼ die normbasierten Druck-/Sog-Belas-
tungen für die Bemessung von Lärm-
schutzwänden liegen deutlich „auf der 
sicheren Seite“,

◼◼ die zuginduzierten Verformungen des 
Lärmschutzwandstehers sind stark vom 
Material der eingebauten Lärmschutz-
elemente abhängig,

◼◼ bei einer eventuell erforderlichen Be-
trachtung von bestehenden Lärmschutz-
wänden wird empfohlen, Betriebsfestig-
keitsnachweise mit den tatsächlichen 
Einwirkungskollektiven der Züge und 
den gefahrenen Geschwindigkeiten zu 
führen. Dadurch kann eine signifikante 
Erhöhung der Restnutzungsdauer der 
Lärmschutzwände erzielt werden.

Die seit dem Jahr 2016 bestehende RVE 
04.01.01 – Lärmschutzvorrichtungen/tech-
nische  Anforderungen und Bemessungs-
regeln - gilt für die Ausführung und Bemes-
sung von Lärmschutzvorrichtungen an 
ÖBB-Eisenbahnstrecken, ausgenommen 
Strecken von U-Bahnen, Straßenbahnen 
und O-Bussen und beinhaltet die Grund-
sätze und Regeln für die Bemessungen 
sowie technische Anforderungen für Lärm-
schutzvorrichtungen. Ein wesentlicher Teil 
der RVE (Richtlinien und Vorschriften im Ei-
senbahnwesen) regelt die Beanspruchun-
gen der Lärmschutzvorrichtungen aus den 
Druck- / Sogbelastungen der vorbeifah-
renden Züge. Kombiniert mit den örtlich 
maximal vorhandenen Windlasten stellen 
die auf diese Weise ermittelten Beanspru-
chungen die Grundlage für die Bemessung 
der Lärmschutzvorrichtungen dar. Die Be-
sonderheit liegt dabei darin, dass durch 
die aerodynamischen Beanspruchungen 
sich die Lasten auf die verschiedenen Kon-
struktionen um bis zu dem ca. 6,5-fachen 
Wert der Druck-/Sog-Belastung gemäß 
ÖNORM EN 1991-2 erhöhen können.
Aktuell befindet sich die RVE 04.01.01 in 
Überarbeitung. Durch die Aufnahme von 
Bestimmungen über das Inverkehrbringen 
von Bauarten und Bauprodukten von Lärm-
schutzvorrichtungen gemäß Bauproduk-
tenverordnung und der Erfordernis von zu 
erstellenden Montagekonzepten durch die 
Hersteller sollen die Dokumentation, die 
Qualitätssicherung sowie die Nachhaltig-
keit und die Langlebigkeit der Konstruktio-
nen wesentlich gesteigert werden.
Die neu erstellte und sich derzeit in Begut-
achtung befindliche RVE 01.05.01 – Zulas-
sungsverfahren für aerodynamisch bean-
spruchte Bauarten und Bauprodukte der 
Bahn – stellt die Grundlage für das FSV-Zu-

lassungsverfahren von diesen dar. Die RVE 
gilt für alle Bauarten und Bauprodukte, die 
durch den Bahnverkehr aerodynamisch 
beansprucht werden und eine Zulassung 
für die Anwendung bei normalspurigen 
Eisenbahnen benötigen. 
Die Grundlagen für die Zulassungen 
sind entsprechende bauart- und baupro-
duktspezifische RVE´s mit technischen 
Anforderungen und Bemessungsregeln. 
Bei Lärmschutzvorrichtungen ist dies die 
zuvor genannte RVE 04.01.01. Vom An-
wendungsbereich der RVE 01.05.01 ausge-
nommen sind Bauarten und Bauprodukte 
bzw. Interoperabilitätskomponenten, die 
unter die Marktüberwachungsregelungen 
der Richtlinie (EU) 2016/797 über die Inte-
roperabilität des Eisenbahnsystems in der 
Europäischen Union fallen.
Die RVE 01.05.01 wird zukünftig zwischen 
den drei    nachfolgenden    FSV-Zulas-
sungsverfahren unterscheiden: 

◼◼ Neuzulassung von Bauarten und Bau-
produkten,

◼◼ Verlängerung von bereits erteilten Zulas-
sungen für Bauarten und Bauprodukten,

◼◼ Änderung der Zulassung für nicht tech-
nische Änderungen von Bauarten und 
Bauprodukten.

Nachdem ein Antragsteller für eine dieser 
Zulassungsverfahren einen Antrag bei der 
FSV gestellt hat, erfolgt        im        FSV-Gre-
mium        des „Zulassungsbeirat-Schiene“ 
auf Basis eines durch eine benannte Fach-
kraft erstellten Gutachtens der Beschluss 
oder die Ablehnung einer Zulassung. Eine 
beschlossene Zulassung wird im Anschluss 
auf der FSV-Homepage veröffentlicht.
Abgesehen von der Zulassung befindet 
sich in der Fachabteilung Geotechnik und 
Naturgefahrenmanagement der ÖBB-
Infrastruktur AG aktuell ein Forschungs-
projekt in Umsetzung, welches sich mit 
Dauerschwingversuchen der Lärmschutz-
wandsteher beschäftigt. Die Ziele liegen 
darin, das Ermüdungsverhalten des Pfahl-
kopfes der Lärmschutzwandfundierung, 
konkret den Verlauf des Kraftflusses vom 
Steher über den Pfahlkopfbeton in die 
Pfahlfundierung, zu er- mitteln. Letzt-
endlich sollen auch Aussagen über einen 
möglichen statischen Nachweis des Pfahl-
kopfes getätigt werden können. Es ist 
vorgesehen, dass die Erkenntnisse in die 
Regelplanung der ÖBB-Infrastruktur AG, 
im Speziellen in die Regelwerksgruppe 09 
– Unterbau/Geotechnik, dem Regelwerk 
09.11 – Lärmschutz einfließen.
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